
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Deutsche Übersetzung - Original in französischer Sprache) 
 

Im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. 
März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur 
Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates wurde festgelegt, dass das/die auf nachfolgender 
Seite genannte(n) Bauprodukt(e), das/die in der europäischen Wirtschaftszone vertrieben wird/werden 
von: 

 

Adolf Würth GmbH & Co. KG 
Reinhold-Würth-Straße 12-17 

74653 Künzelsau-Gaisbach 
Deutschland 

 
und hergestellt wird/werden im Werk: 

Werk 17 

 
durch den Hersteller einer Evaluierung der Leistungen des/der Bauprodukte(s) und einer werkseigenen 

Produktionskontrolle sowie zusätzlichen Prüfungen anhand von im Werk entnommenen Proben nach 
festgelegtem Prüfplan unterzogen wird/werden und dass das CSTB als notifizierte Prüfstelle eine 
Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt hat und eine 
laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle (System 
2+) durchführt. 

Diese Bescheinigung bestätigt die Leistung(en) des/der Produkte(s) im Hinblick auf das/die vom 
Hersteller gewählte(n) wesentliche(n) Merkmal(e) und bescheinigt, dass alle Maßnahmen zur 
Evaluierung und Überprüfung der Beständigkeit dieser Leistung(en), die in der harmonisierten 
technischen Spezifikation: 

 
Europäische Technische Bewertung ETE - 12/0452 ausgestellt am 24/11/2016 auf der Grundlage 

von DEE 330083-01-0601, verwendet als Europäisches Bewertungsdokument 

 
beschrieben sind, angewendet werden und dass das/die Produkt(e) alle vorgeschriebenen 
Anforderungen erfüllt/erfüllen. 

Jeder, der diese Bescheinigung vorlegt, ist gehalten, auch die vom Hersteller oder seinem ernannten 
Vertreter in der europäischen Wirtschaftszone verfasste Leistungserklärung für das Produkt sowie die 

harmonisierte technische Spezifikation in vollem Wortlaut vorzulegen. 

 
 

Diese Bescheinigung wurde am 30.08.2017 ausgestellt. Sie tritt an Stelle der zuvor am 27.02.2017 
ausgestellten Bescheinigung und gilt, sofern sie nicht zurückgezogen oder ausgesetzt wurde, solange 
die in der harmonisierten technischen Spezifikation angeführten Bedingungen oder die 
Herstellungsbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle nicht wesentlich 
verändert werden. 

 

Diese Konformitätsbescheinigung umfasst 2 Seiten. 

Das Verzeichnis der vom CSTB ausgestellten Konformitätsbescheinigungen wird vom CSTB auf 

aktuellem Stand gehalten. 

 

 
Ausgestellt in Champs-sur-Marne am 30.08.2017 
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Würth Nägel NG CSM-1 SLB, NG CSM-1 HFB und 
NG CS-2 HFB für Bolzenschubgeräte mit Gasdruck 

DIGA CSM-1 und DIGA CS- 2 POWER 

Setzbolzen für vielseitigen Einsatz und nichttragende Anwendungen in Beton 
 

Nutzungskategorie: 

Vielseitiger Einsatz und für nichttragende Anwendungen in Beton 

 

 
Besondere Bedingungen für die Nutzung des Produkts: 

Siehe nähere Beschreibung der Bedingungen in Kapitel 2 der Europäischen Technischen 
Bewertung (ETE) 

 

 

0679-CPR-0842 


